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V o r w o r t . 

Diese systematische Darstellung des deutschen Konkursprozefs-
rechts beruht auf der Konkursordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 20. Mai 1898. 

An den zahlreichen Stellen, wo sich das Konkursprozefsrecht 
mit dem materiellen Rechte berührt, wurden das Bürgerliche Gesetz-
buch für das Deutsche Reich und die damit zusammenhängenden 
neuen Reichsgesetze berücksichtigt. Die mit der Einführung des 
neuen Rechts aufser Kraft  tretenden Reichs- und Landesgesetze haben 
für das künftige Konkursverfahren  geringere Bedeutung und wurden 
daher selten herangezogen. Die Ausführungsgesetze zu den neuen 
Reichsgesetzen sind noch nicht vollendet und mufsten daher aufser 
Betracht bleiben. 

Durchdrungen von der Überzeugung, dafs die wissenschaft-
liche Behandlung irgend eines Rechtszweigs der Darlegung der 
geschichtlichen Zusammenhänge nicht entbehren kann, habe ich 
nicht blofs in der Einleitung die Geschichte des deutschen Konkurs-
prozefsrechts  skizziert, sondern auch im Verlaufe der dogmatischen 
Darstellung bei allen wichtigeren Punkten an die geschichtliche 
Entwickelung anzuknüpfen versucht. Sowohl bei Ausarbeitung jener 
Skizze wie bei diesen Anknüpfungen mufste ich mir eine gewisse 
Beschränkung auferlegen, um den dogmatisch-praktischen Charakter 
des Werkes zu wahren. 



VI Vorwort. 

Die in dem Buche vertretene Konstruktion der im Konkursprozefs 
entstehenden Rechtsverhältnisse erfreute  sich bisher nicht des Beifalls 
der Mehrheit der Schriftsteller.  Das hauptsächliche Hindernis ihrer 
allgemeineren Anerkennung scheint mir darin zu liegen, dafs man 
auf die Geschichte des Konkursprozefsrechts  zu wenig und auf 
die Ansichten derjenigen, welche die Motive zum Entwürfe der 
Konkursordnung verfafst  haben, zu viel Rücksicht nimmt. Ich 
gebe mich der Hoffnung  hin, für diese Konstruktion durch den 
Nachweis, dafs sie sich nicht blofs überall konsequent durchführen 
läfst, sondern auch den Schlüssel zu befriedigender  Lösung zahl-
reicher konkursrechtlicher Probleme bietet, neue Anhänger unter 
den Schriftstellern  und in der Praxis zu gewinnen. 

An dem Buche habe ich seit mehr als fünf  Jahren redlich ge-
arbeitet. Das erwähne ich deswegen, weil ich den Anspruch erhebe, 
dafs das Buch nicht mit der Litteratur zusammengeworfen werde, 
die seit dem Erscheinen der neuen Reichsgesetze mit pilzartiger 
Schnelligkeit emporwächst. 

Herr Professor  Dr. E. Jaeger in Erlangen war mir bei der 
Korrektur behülflich, wofür ich ihm auch an dieser Stelle meinen 
Dank ausspreche. 

M ü n c h e n , im April 1899. 

Lothar SeufTert. 
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E i n l e i t u n g · 

§ ι . 

Begriff  und Wesen des Konkursprozesses. 
Konkursprozefs  ist das gerichtliche Verfahren  zum Zwecke 

der gleichmäfsigen Befriedigung aller Gläubiger aus dem zur 
völligen Befriedigung vermutlich nicht ausreichenden Vermögen 
ihres Schuldners. 

Können die Gläubiger aus dem Vermögen ihres Schuldners 
nicht ganz befriedigt werden, so müssen sie einen Ausfall er-
leiden. Der Erwägung, dafs es billiger ist, Avenn dieser Ausfall 
auf clie Gläubiger verteilt wird, als wenn ein Gläubiger ganz be-
friedigt wird, während der andere leer ausgeht, verdankt der 
Konkursprozefs  seine Entstehung und seine Berechtigung. Diese 
Erwägung berührt sich mit dem socialpolitischen Bestreben, einen 
Schaden durch Versicherung oder durch andere Mafsregeln auf 
weitere Kreise zu verteilen, um ihn für den Einzelnen zu ver-
ringern. Auch der Schaden, der für die Gläubiger dadurch ein-
tritt, dafs das vorhandene Vermögen nicht für alle ausreicht, wird 
leichter getragen, wenn er alle, als wenn er nur einzelne Gläubiger 
trifft. 

Der Grundgedanke der Gleichmäfsigkeit der Befriedigung 
wird dadurch nicht berührt, dafs unter den Gläubigern Rang-
abbtufungen bestehen, indem die auf gleicher Stufe stehenden 
gleichmäfsige Befriedigung erhalten. 

Reicht das den Gläubigern haftende Vermögen zur Befriedigung 
aller Gläubiger aus, so besteht kein Bedürfnis nach dem Konkurs-
verfahren.  Damit ist nicht ausgeschlossen, dafs zur Eröffnung 
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des Verfahrens  die Zahlungsunfähigkeit cles Schuldners anstatt 
der Unzulänglichkeit seines Vermögens gefordert  oder neben 
der Unzulänglichkeit für genügend erklärt wird; denn die 
Zahlungsunfähigkeit macht nicht blofs die Unzulänglichkeit des 
Vermögens wahrscheinlich, sondern sie ist bereits eine, wenn auch 
nur zeitweilige, Unzulänglichkeit. Auch die Möglichkeit, dafs in 
einem Konkursprozesse einmal alle Gläubiger volle Befriedigung 
erhalten können, darf  nicht dagegen eingewendet werden, dafs nur 
die Unzulänglichkeit der Vermögensmasse das Konkursverfahren 
rechtfertigt;  denn zur Eröffnung  des Verfahrens  niufs die Wahr-
scheinlichkeit genügen, dafs das Vermögen unzulänglich ist, weil 
sich weder der Betrag der Schulden noch der des Vermögens in 
diesem Stadium mit absoluter Sicherheit berechnen läfst. 

Ist der Civilprozefs das gerichtliche Verfahren  zum Schutze 
cles verletzten oder gefährdeten Privatrechts durch Feststellung 
und Zwangsvollstreckung1, so fällt das Konkursverfahren  unter 
den Begriff des Civilprozesses2. Es ist eine Abart des Rechts-
schutzverfahrens,  die sich gegenüber dem ordentlichen Civilprozesse 
als eine besondere Prozefsart  darstellt3. 

Wie der ordentliche Civilprozefs, so gewährt auch das Kon-
kursverfahren  Rechtsschutz durch Feststellung und durch Zwangs-
vollstreckung. 

Die Feststellung erfolgt,  soweit kein Widerspruch von einem 
dazu Berechtigten erhoben wird, durch das Konkursgericht mittels 
Eintrags in die Tabelle. Diese Feststellung hat heutzutage nicht 
die Form, wohl aber die Wirkung eines Urteils. Soweit Wider-
spruch erhoben wird, ist zur Feststellung eine Entscheidung in 
Urteilsform nötig. Dafs diese Art der Feststellung nach dem 
modernen Rechte nicht notwendig durch das Konkursgericht, 
sondern möglicher Weise durch ein anderes Gericht oder eine 
andere Behörde erfolgt,  ändert daran nichts, dafs sie mit dem 
Konkursprozesse zusammenhängt und einen Bestandteil dieses 
Prozesses bildet. Die äufserliche Sonderung cles Feststellungs-
verfahrens  ist kein Grund, dieses Verfahren  als ein begrifflich 
aufserhalb des Konkursprozesses liegendes zu betrachten. 

1 Vgl. W a c h , Handb. d. d. C. Pr. R. I § 1. 
2 Abw. O e t k e r , Konkursrechtliche Grundbegriffe  I S . 13 f f . ;Endemann, 

Konkursverfahren  S. 3 ff. 
3 Vgl. W a c h a. a. Ο. I § 5 a. E. 
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Die im Konkursverfahren  erfolgende Zwangsvollstreckung hat 
mit der Zwangsvollstreckung, wie sie im ordentlichen Prozesse 
erfolgt,  die wesentlichen Merkmale gemein. Wie die Zwangs-
vollstreckung des ordentlichen Prozesses ist die Zwangsvollstreckung 
im Konkurse clie Verwirklichung des festgestellten Rechts durch 
die Gerichtsbehörde. Sie ist Zwangsvollstreckung wegen Gelcl-
forderung,  da im Konkurs alle Forderungen als Geldforderungen 
geltend zu machen sind, damit die einheitliche Vollstreckung 
möglich ist. Mit der Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen, 
wie sie im ordentlichen Prozefs erfolgt,  stimmt die Vollstreckung 
im Konkurs in den Grundzügen überein. Von jener unterscheidet sie 
sich dadurch, dafs sie das Vermögen als Ganzes erfafst,  während 
die Vollstreckung des o. Civilprozesses einzelne Verniögensstücke 
ergreift,  und dadurch, dafs sie zu Gunsten a l l e r in einem ge-
wissen Zeitpunkt vorhandener Gläubiger erfolgt,  während die 
Vollstreckung des o. Prozesses für den einzelnen Gläubiger be-
thätigt wird. Die Vollstreckung im Konkurs ist Universal-
exekution im Gegensatze zur Specialexekution cles ordentlichen 
Prozesses. 

Eigenartig ist die konkursmäfsige Zwangsvollstreckung auch 
darin, clafs sie nicht blofs, wie die \rollstreckung des ordentlichen 
Prozesses, auf Verlangen eines Gläubigers, sondern auch auf Ver-
langen des Schuldners, ja nach verschiedenen älteren Rechten auch 
von Anitswegen, eingeleitet werden kann. Aber auch blofs ein-
geleitet; durchgeführt  kann clas Verfahren  nur werden, wenn 
Gläubiger die konkursmäfsige Zwangsvollstreckung begehren, 
was sie durch ihre Beteiligung am Konkurse zum Ausdrucke 
bringen4. 

Wie bei allen besonderen Prozefsarten,  so finden auch im 
Konkursverfahren  die Regeln des ordentlichen Civilprozesses in-
soweit Anwendung, als sie nicht durch besondere Regeln über clas 
Konkursverfahren  aufser Kraft  gesetzt sind. 

Die besonderen Regeln über clas Konkursverfahren  kann man 
als clas Konkursprozefsrecht  im engeren Sinne bezeichnen. Im 
weiteren Sinne Konkursprozefsrecht  sind auch die Rechtssätze 
des ordentlichen Prozesses, die im Konkursverfahren  entsprechende 
Anwendung finden. 

4 Daher Einstellung, wenn sich kein Gläubiger meldet; arg. K.O. § 202 
Abs. 1. 
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